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Nr. 30                                                                                                                          26.07.2024
Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstaltungen in Rain? Dann besuchen Sie unsere Homepage! Unter 
www.rain.de finden Sie unseren täglich aktualisierten Veranstaltungskalender. Sie können dort auch, z.B. 
als Verein, Ihre eigene Veranstaltung einreichen. Schauen Sie doch mal Rain!

Jakobimarkt + Sonderaktion „Flohmarkt“
Am Sonntag, den 28. Juli 2024 findet der traditionelle Jakobimarkt von 09:00 – 18:00 Uhr statt. Die 
Geschäfte in Rain haben von 13:00 bis 18:00 Uhr zum Verkauf geöffnet. Verkaufsstellen, die am 
Marktsonntag geöffnet haben, müssen das Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die 
Bestimmungen der Arbeitszeitordnung, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzelhandel in 
Bayern und des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes beachten. Die aktuelle Verordnung über die Freigabe verkaufsoffener 
Sonn- und Feiertage in der Stadt Rain finden Sie auf der Homepage unter www.rain.de/verwaltung-
buerger/rathaus-und-behoerden/ortsvorschriften.
Wegen des Marktes, der im gesamten Bereich der Hauptstraße stattfindet, ist die Hauptstraße sowie die 
Schlossstraße am Sonntag, den 28. Juli 2024 von 05:00 bis 20:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. 
Die Anlieger werden dringend gebeten, die Fahrzeuge von Samstag auf Sonntag nicht im Bereich der 
Haupt- und Schlossstraße zu parken.
Dieses Jahr findet zusätzlich als Sonderaktion ein Flohmarkt von 9 – 14 Uhr in der Schlossstraße statt. 
Dieser wird in Zusammenarbeit mit den Betreibern von „Die Halle“ in Rain organisiert.

Spende Blut, rette Leben
Der nächste Blutspende-Termin findet am Donnerstag, den 01.08.2024, von 16 bis 20 Uhr, im 
Schützenheim Feldheim, Schulweg 1, statt.

7. Rainer Sommerkino 
Bald ist es wieder soweit! Bereits zum siebten Mal findet in Zusammenarbeit mit dem Kinopalast Neuburg 
das Sommerkino statt. Vom 15. - 31.08.2024, jeweils Donnerstag bis Samstag, heißt es an der 
Leutnantschanze im Stadtpark Rain wieder Vorhang auf für ein vielseitiges und buntes Kinoprogramm. 
Einlass: Ab 19:30 Uhr - Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit.
Vorverkauf: Nur online unter www.kinopalast-neuburg.de, Einzelkarte 12,00 Euro, keine Abendkasse!
Wetter: Wir spielen bei fast jedem Wetter. Bitte denken Sie ggf. an geeignete Regenbekleidung. Bei 
Sturm/Gewitter/Unwetter wird die Veranstaltung abgesagt. In diesem Fall werden die gekauften 
Eintrittskarten automatisch zurückerstattet. Infotelefon ab 18:00 Uhr: 0171/4970899
Sitzmöglichkeiten: Ausreichend Gartenstühle warten auf Sie! Wer es noch gemütlicher haben möchte, 
kann sich Kissen bzw. Decken mitbringen.
Gastronomie: Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.
Das abwechslungsreiche Programm im Überblick:
• Donnerstag, 15.08. „Chantal im Märchenland“
• Freitag, 16.08. „Bob Marley: One Love“
• Samstag, 17.08. „Liebesbriefe aus Nizza“
• Donnerstag, 22.08. „A Killer Romance“
• Freitag, 23.08. „Mamma Mia“
• Samstag, 24.08. „Oppenheimer“
• Donnerstag, 29.08. „Bad Boys 4: Ride or Die“
• Freitag, 30.08. „Wo die Lüge hinfällt!“

Mitteilungsblatt
der Stadt Rain
Geschäftszeiten Rathaus:
Montag bis Freitag:        8.00 bis 12.30 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag:  14.00 bis 16.00 Uhr
Bürgeramt – Donnerstag:     bis 18.00 Uhr
Telefon 09090/703-0, Fax 09090/703-139
E-Mail-Adresse: info@rain.de
http://www.rain.de

000000OD» 00
:

oom\
OD

BB 0000
000000
00

http://www.rain.de/verwaltung-buerger/rathaus-und-behoerden/ortsvorschriften
http://www.rain.de/verwaltung-buerger/rathaus-und-behoerden/ortsvorschriften
http://www.kinopalast-neuburg.de/


2

• Samstag, 31.08. „Ich einfach unverbesserlich 4“
Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Filmen finden Sie unter www.rain.de/kino. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vollzug der Wassergesetze;
Verordnung des Landratsamtes Donau-Ries über das Wasserschutzgebiet für den 
Brunnen 5 der Stadt Rain in den Gemarkungen Rain und Oberpeiching der Stadt Rain im 
Landkreis Donau-Ries für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Rain vom 
10.07.2024
Das Landratsamt Donau-Ries erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 7  des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409) i.V. mit § 49 Abs. 5 und Anlage 7 Nr. 8.4 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017 (BGBl I S. 905), zuletzt ändert durch Art. 256 
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung vom 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328), i. V. mit § 11 Nr. 4 DelV vom 
28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 Abs. 1 der Verordnung vom 4. Juni 
2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, Art. 63 Abs. 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. 
F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. S. 66, ber. S. 130, BayRS 753-1-U), zuletzt durch § 1 
des Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) folgende Verordnung
§ 1 Allgemeines
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Rain wird in den Gemarkungen Rain und 
Oberpeiching der Stadt Rain das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses 
Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 8 erlassen.
§ 2 Schutzgebiet
(1)Das Schutzgebiet besteht aus

- einem Fassungsbereich (W I),
- einer engeren Schutzzone (W II),
- einer weiteren Schutzzone (W III).

(2)Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem in Anlage 1 Lageplan 
wiedergegeben. Für den genauen Grenzverlauf ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 5.000 maßgebend, der 
im Landratsamt Donau-Ries und im Rathaus der Stadt Rain niedergelegt ist; er kann dort während der 
Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils 
gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, 
auf der der Wasserfassung näheren Karte der gekennzeichneten Linie.

(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 
berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.

(4) Der Fassungsbereich ist durch Umzäunung, die engere Schutzzone und die weitere Schutzzone sind, 
soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlichgemacht.

§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen
(1) Es sind

in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 zugelassenen 

Maßnahmen)
1.1 Aufschlüsse oder Veränderungen der 

Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu erweitern; 
insbesondere Fischteiche, Kies-, Sand- 
und Tongruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und Torfstiche

nur zulässig bis maximal 5 m 
Eingriffstiefe im Rahmen 
genehmigungsfähiger 
Baumaßnahmen im Stadtgebiet

verboten, ausgenommen 
Bodenbearbeitung im 
Rahmen der 
ordnungsgemäßen land- 
und forstwirtschaftlichen 
Nutzung

1.2 Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen, Baugruben und 
Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen

nur zulässig
-  mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen

    und
-  sofern die Bodenauflage wieder 

hergestellt wird

verboten

http://www.rain.de/kino
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in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
1.3 Leitungen verlegen oder erneuern 

(ohne Nrn. 2.1, 3.7 und 6.11) --- verboten

1.4 Durchführung von Bohrungen nur zulässig für 
Bodenuntersuchungen bis zu 5 m 
Tiefe

Verboten, ausgenommen 
Bohrungen für 
Bodenuntersuchungen 
entsprechend der 
Düngeverordnung in der 
jeweils geltenden Fassung

1.5 Untertage-Bergbau, Tunnelbauten verboten

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)
2.1 Rohrleitungsanlagen zum Befördern 

von wassergefährdenden Stoffen zu 
errichten oder zu erweitern

verboten

2.2 Anlagen nach § 62 WHG zum Umgang 
mit wassergefährdenden Stoffen zu 
errichten oder zu erweitern

nur zulässig entsprechend Anlage 2, 
Ziffer 2 für Anlagen, wie sie im 
Rahmen von Haushalt und 
Landwirtschaft (max. 1 
Jahresbedarf) üblich sind

verboten

2.3 Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen nach § 62 Abs. 3 WHG 
außerhalb von Anlagen nach Nr. 2.2 
(siehe Anlage 2, Ziffer 3)

nur zulässig für die kurzfristige 
(wenige Tage) Lagerung von Stoffen 
bis Wassergefährdungsklasse 2 in 
dafür geeigneten, dichten 
Transportbehältern bis zu je 50 Liter

verboten

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze und 
bergbauliche Rückstände abzulagern 
(die Behandlung und Lagerung von 
Abfällen fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 2.3)

verboten

2.5 Betrieb von kerntechnischen Anlagen 
im Sinne des Atomgesetzes verboten

2.6 Genehmigungspflichtiger Umgang mit 
radioaktiven Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung

verboten

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
3.1 Abwasserbehandlungsanlagen zu 

errichten oder zu erweitern 
einschließlich Kleinkläranlagen

nur Kleinkläranlagen mit 
biologischer Reinigungsstufe 
zulässig
- für Klärbecken und -gruben in 

monolithischer Bauweise,
- für Teichanlagen und 

Pflanzenbeete mit künstlicher 
Sohlabdichtung,

wenn die Dichtheit und 
Standsicherheit durch geeignete 
Konzeption, Bauausführung und 
Bauabnahme sichergestellt sind

verboten

3.2 Regen- oder 
Mischwasserentlastungsbauwerke zu 
errichten oder zu erweitern

verboten

3.3 Trockenaborte nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt werden 
und mit dichtem Behälter 
ausgestattet sind

verboten

3.4 Ausbringen von Abwasser verboten, ausgenommen 
gereinigtes Abwasser aus dem 
Ablauf von Kleinkläranlagen 
zusammen mit Gülle oder Jauche 
zur landwirtschaftlichen Verwertung

verboten
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in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
3.5 Anlagen zur

- Versickerung von Abwasser
oder

- Einleitung oder Versickerung von 
Kühlwasser oder Wasser aus 
Wärmepumpen ins Grundwasser

zu errichten oder zu erweitern

verboten

3.6 Anlagen zur Versickerung des von 
Dachflächen abfließenden Wassers zu 
errichten oder zu erweitern (auf die 
Erlaubnispflicht nach § 8 Abs. 1 WHG 
i.V. mit § 1 NWFreiV wird 
hingewiesen)

- nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den 
bewachsenen Oberboden oder 
gleichwertige Filteranlagen1

- verboten für 
Niederschlagswasser von 
Gebäuden auf gewerblich 
genutzten Grundstücken

verboten

3.7 Abwasserleitungen und zugehörige 
Anlagen zu errichten oder zu 
erweitern

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit der 
Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wiederkehrend 
alle 5 Jahre durch Sichtprüfung und 
alle 10 Jahre durch Druckprobe oder 
anderes gleichwertiges Verfahren 
überprüft wird (Durchleiten von 
außerhalb des
Wasserschutzgebiets gesammeltem 
Abwasser verboten)

verboten

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen Handlungen
4.1 Straßen, Wege und sonstige 

Verkehrsflächen zu errichten oder zu 
erweitern

- nur zulässig für klassifizierte 
Straßen, wenn die „Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen an 
Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils 
geltenden Fassung beachtet 
werden
und

- wie in Zone II

nur zulässig
- für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege und 
Privatwege
und

- bei breitflächigem 
Versickern des 
abfließenden Wassers

4.2 Eisenbahnanlagen zu errichten oder zu 
erweitern verboten

4.3 wassergefährdende auswaschbare 
oder auslaugbare Materialien (z.B. 
Schlacke, Teer, Imprägniermittel u. ä.) 
zum Straßen-, Wege-, Eisenbahn- oder 
Wasserbau zu verwenden

verboten

4.4 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager 
zu errichten oder zu erweitern

--- verboten

4.5 Bade- oder Zeltplätze einzurichten 
oder zu erweitern; Camping aller Art

nur zulässig mit 
Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr.3.7

verboten

1 siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 "Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser"



5

in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
4.6 Sportanlagen zu errichten oder zu 

erweitern
- nur zulässig mit 

Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung 
unter Beachtung von Nr. 3.7

- verboten für 
Tontaubenschießanlagen und 
Motorsportanlagen

verboten

4.7 Großveranstaltungen durchzuführen - nur zulässig mit 
ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgung und 
ausreichenden, befestigten 
Parkplätzen (wie z.B. bei 
Sportanlagen)

- verboten für Geländemotorsport

verboten

4.8 Friedhöfe zu errichten oder zu 
erweitern

--- verboten

4.9 Flugplätze einschl. Sicherheitsflächen, 
Notabwurfplätze, militärische Anlagen 
und Übungsplätze zu errichten oder zu 
erweitern

verboten

4.10 Militärische Übungen durch-zuführen nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig
4.11 Kleingartenanlagen zu errichten oder 

zu erweitern verboten

4.12 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzt werden (z.B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen)

verboten

4.13 Düngen mit Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung

nur standort- und 
bedarfsgerechte Düngung 
mit Mineraldünger zulässig

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- und 
Golfplätzen --- verboten

4.15 Abstellen von Kraftfahrzeugen 
außerhalb von Verkehrsflächen ---

5. bei baulichen Anlagen
5.1 bauliche Anlagen zu errichten oder zu 

erweitern
nur zulässig,
- wenn kein häusliches oder

gewerbliches Abwasser anfällt
- oder in eine dichte 

Sammelentwässerung eingeleitet 
wird unter Beachtung von Nr. 3.7
und

- wenn die Gründungssohle 
mindestens 2 m über dem 
höchsten Grundwasserstand liegt

verboten

5.2 Ausweisung neuer Baugebiete verboten
5.3 Stallungen zu errichten oder

zu erweitern
nur zulässig entsprechend Anlage 2, 
Ziffer 5 verboten
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in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
5.4 Anlagen zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle, Silagesickersaft zu 
errichten oder zu erweitern

nur zulässig mit Leckageerkennung 
oder gleichwertiger 
Kontrollmöglichkeit der gesamten 
Anlage einschließlich Zuleitungen verboten

5.5 ortsfeste Anlagen zur 
Gärfutterbereitung zu errichten oder 
zu erweitern

nur zulässig mit Auffangbehälter für 
Silagesickersaft, Behälter für 
Anlagen größer 150 m3 
entsprechend Nr. 5.4

verboten

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, Festmist, 

Gärreste aus Biogasanlagen und 
Festmistkompost

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten

6.2 Düngen mit sonstigen organischen 
und mineralischen Stickstoffdüngern 
(ohne Nr. 6.3)

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und 
bedarfsgerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden 

Zwischen- oder Hauptfruchtanbau,
- auf Grünland vom 01.11. bis 15.02. (ausgenommen Festmist in 

Zone III),
- auf bestelltem Ackerland vom 01.11. bis 15.02. (ausgenommen 

Festmist
in Zone III),

- auf Brachland
6.3 Ausbringen oder Lagern von 

Klärschlamm, klärschlammhaltigen 
Düngemitteln, Fäkalschlamm oder 
Gärreste bzw. Kompost aus zentralen 
Bioabfallanlagen

verboten

6.4 ganzjährige Bodendeckung durch 
Zwischen- oder Hauptfrucht

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich

6.5 Lagern von Festmist auf
unbefestigten Flächen

zulässig, sofern dies im 
Einvernehmen mit dem 
Wasserversorger erfolgt

verboten

6.6 Lagern von Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf unbefestigten 
Flächen

verboten, ausgenommen 
Kalkdünger; Mineraldünger und 
Schwarzkalk nur zulässig, sofern 
gegen Niederschlag dicht abgedeckt

verboten

6.7 Gärfutterlagerung außerhalb von 
ortsfesten Anlagen

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 
Gärsaft-erwartung sowie 
Ballensilage

verboten

6.8 Beweidung, Freiland-, Koppel- und 
Pferchtierhaltung

nur zulässig auf Grünland ohne 
flächige Verletzung der Grasnarbe 
(siehe Anlage 2, Ziffer 6) oder für 
bestehende Nutzungen, die 
unmittelbar an vorhandene 
Stallungen gebunden sind

verboten

6.9 Wildfutterplätze und Wildgatter zu 
errichten

--- verboten

6.10 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung

verboten
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in der weiteren Schutzzone in der engeren Schutzzone
entspricht Zone III II
6.11 Beregnung landwirtschaftlich oder 

gärtnerisch genutzter Flächen
--- verboten

6.12 landwirtschaftliche Dräne und 
zugehörige Vorflutgräben anzulegen 
oder zu ändern

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen

6.13 besondere Nutzungen im Sinne von 
Anlage 2, Ziffer 5 neu anzulegen oder 
zu erweitern

nur Gewächshäuser mit 
geschlossenem 
Entwässerungssystem zulässig

verboten

6.14 Rodung, Kahlschlag größer als 5.000 
m2 oder eine in der Wirkung 
gleichkommende Maßnahme (siehe 
Anlage 2, Ziffer 8)

nicht zulässig (ausgenommen bei Kalamitäten)

6.15 Nasskonservierung von Rundholz verboten

(2)Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführten Handlungen 
verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -
ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

(3)Die Verbote und Beschränkungen der Absätze 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 
nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und -ableitung des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.

§ 4 Befreiungen
(1)Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 und 3 WHG.
(2)Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform.
(3)Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Donau-Ries vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere 
der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.

§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen
(1)Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 

Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, 
auf Anordnung des Landratsamtes Donau-Ries zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.

(2)Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art 57 BayWG 
Entschädigung zu leisten.

§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 
dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbringen 
von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.
§ 7 Kontrollmaßnahmen
(1)Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 

Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 
durch Beauftragte des Landratsamtes Donau-Ries oder des Trägers der Wasserversorgung zur 
Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden.

(2)Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu 
notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des 
Landratsamtes Donau-Ries oder des Trägers der Wasserversorgung zu dulden.

(3)Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten, zur 
Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung 
von Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils 
geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische 
Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen.

§ 8 Entschädigung und Ausgleich
(1)Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung das Eigentum 

unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach § 4 oder andere 
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Maßnahmen vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 
Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten.

(2)Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte 
Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung beschränkt 
oder Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- und forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur 
Folge hat, ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich zu 
leisten (Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG).

§ 9 Pflichten des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist (Begünstigter)

(1)Der Unternehmer hat das Eigentum an den Grundstücken im Fassungsbereich des 
Wasserschutzgebietes zu erwerben, den Fassungsbereich lückenlos so zu umzäunen, dass er von 
Unbefugten nicht betreten werden kann. Die Umzäunung ist ordnungsgemäß zu unterhalten.

(2)Der Unternehmer hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Kennzeichnung die 
Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den Stellen anzubringen und zu unterhalten, 
an denen es die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer 
und sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist.

(3)Der Unternehmer hat die engere Schutzzone mindestens vierteljährlich, die weitere Schutzzone 
mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen die Anordnungen der 
Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch einzutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung 
nicht erreicht werden kann, ist das Landratsamt zu verständigen. 
Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen und 
Festmistkompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu kontrollieren. Verstöße 
sind dem Landratsamt unverzüglich mitzuteilen.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

(1)einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,
(2)eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme 

verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen.
§ 11 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 10.07.2024 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt für den Brunnen 5 die 
Verordnung des Landratsamtes Donau-Ries über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Rain und 
Oberpeiching (Landkreis Donau-Ries) für die Wasserversorgung Rain vom 15.05.1987 (Amtsblatt für den 
Landkreis Donau-Ries Nr.12 vom 04.06.1987) außer Kraft.

Donau-Ries, den 10.07.2024
Landratsamt Donau-Ries
Stefan Rößle, Landrat

Anlage 1
(Lageplan, siehe Anlage W1.2 mit Grundstücksverzichnis)
Anlage 2
Erläuterungen und Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2, 5 und 6
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten.
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2)
In der weiteren Schutzzone (Zone III) sind nur zulässig:

a) oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C (gem. § 39 AwSV) und oberirdische 
Anlagen für aufschwimmende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die in einem 
Auffangraum aufgestellt sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem 
Leckanzeigegerät ausgerüstet sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen 
vorhandene Volumen wassergefährdender Stoffe aufnehmen können,

b) unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B und unterirdische Anlagen für 
aufschwimmende flüssige Stoffe gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AwSV, die doppelwandig 
ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind,

c) oberirdische Anlagen für feste Gemische gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AwSV, entsprechend 
den Anforderungen des § 26 Abs. 1 AwSV. 
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Die Anzeige-, Fachbetriebs-, Überwachungs- und Prüfpflichten gemäß AwSV sowie die Prüffristen 
gemäß Anlage 6 zur AwSV gelten in der gesamten weiteren Schutzzone (Zone III), auch für bereits 
bestehende Anlagen. 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur regelmäßigen 
Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine weitergehenden Anforderungen gestellt.

3. Stallungen und JGS-Anlagen (zu Nr. 5.3 und Nr. 5.4) 
Planbefestigte (geschlossene) Flächen, auf denen Kot und Harn anfallen, sind flüssigkeitsundurchlässig 
(Beton mit hohem Wassereindringwiderstand) auszuführen und jährlich durch Sichtprüfung auf 
Undichtigkeiten zu kontrollieren.
Bei Güllesystemen ist der Stall in hydraulisch-betrieblich abtrennbare Abschnitte zu gliedern, die einzeln 
auf Dichtheit prüfbar und jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes reparierbar 
sind.
Der Speicherraum für Gülle bzw. Jauche sowie die Zuleitungen sind baulich so zu gliedern, dass eine 
Reparatur jederzeit ohne wesentliche Beeinträchtigung des laufenden Betriebes möglich ist. Dies kann 
durch einen zweiten Lagerbehälter oder eine ausreichende Speicherkapazität der Güllekanäle 
gewährleistet werden. 
Die Dichtheit von Gülle- bzw. Jauchebehältern sowie der Fugenbereiche von Gülle- bzw. Jauchekanälen 
ist mittels Leckageerkennungssystem im Rahmen der Eigenüberwachung mindestens vierteljährlich zu 
kontrollieren; eine jährliche Fremdüberwachung ist zu ermöglichen. Für das Leckageerkennungssystem 
ist ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis erforderlich (z.B. DIBt-Zulassung). Die besonderen 
Bestimmungen der Zulassung sind zu beachten.
Die einschlägigen Regeln der Technik, insbesondere DIN 1045, DIN 11622 und das DWA-Arbeitsblatt A 
792, sind zu beachten. Das Errichten und Instandsetzen der Anlagen darf nur durch einen Fachbetrieb 
nach § 62 AwSV erfolgen. Der Betreiber hat den ordnungsgemäßen Zustand der Anlagen einschließlich 
der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme (und wiederkehrend alle 5 Jahre) durch einen Sachverständigen 
prüfen zu lassen.
Die Planunterlagen sind zur frühzeitigen Klärung von Ausgleichsansprüchen nach Art. 32 Satz 1 Nr. 2 
BayWG dem Wasserversorgungsunternehmen vorzulegen. Der Beginn der Bauarbeiten ist bei der 
Kreisverwaltungsbehörde und dem Wasserversorgungsunternehmen 14 Tage vorher anzuzeigen.
Betriebe, die durch Zusammenschluss oder Teilung aus einem in Zone III vorhandenen Anwesen 
entstehen, gelten ebenfalls als „in dieser Zone bereits vorhandene Anwesen“.
4. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7)
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 
unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Viehtränken 
etc.) überschritten wird.
5. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 

Nutzungen (zu Nr. 6.13):
• Weinbau
• Hopfenanbau
• Tabakanbau
• Gemüseanbau
• Zierpflanzenanbau
• Baumschulen und forstliche Pflanzgärten
6. Kahlhiebe und wirkungsgleiche Maßnahmen (zu Nr. 6.14)
Kahlhieb liegt vor, wenn auf einer Waldfläche in einem oder in wenigen kurz aufeinander folgenden 
Eingriffen alle aufstockenden Bäume entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende 
übernehmbare Verjüngung vorhanden ist. Zusätzlich zum schlagartig einsetzenden erheblichen 
Nährstoffüberangebot bewirkt der gleichzeitige Umschlag des Bestandsklimas in Freiflächenbedingungen 
eine massive Mineralisation organischer Substanz mit schubweiser Nitratauswaschung ins Grundwasser. 
Eine dem Kahlschlag wirkungsgleiche Maßnahme ist die Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt Bäume 
stehen bleiben und dadurch ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen. Erscheint im sachlich 
begründeten Einzelfall ein Kahlhieb o. ä. unumgänglich, so bedarf dieser der Genehmigung durch die 
Kreisverwaltungsbehörde, unter der Voraussetzung, dass eine wesentliche Beeinträchtigung der 
Grundwasserbeschaffenheit dadurch nicht zu besorgen ist. 
Ist nach Kalamitäten infolge von Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall eine umgehende 
Aufarbeitung erforderlich und nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur durch 
Kahlhieb möglich, so genügt die Anzeige beim Landratsamt Donau-Ries unter Vorlage der forst-fachlichen 
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Feststellung und Bestätigung der Notwendigkeit und Dringlichkeit durch den zuständigen Revierleiter des 
Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Unbeschadet Nr. 6.13 bleibt eine Rodung verbliebener 
Wurzelstöcke verboten (bzw. in unausweichlichen Fällen einer Befreiung nach § 4 dieser Verordnung 
vorbehalten).
7. Bauliche Anlagen (zu Nr. 5.1)
Kann bei Bauvorhaben der Mindestflurabstand zum Grundwasser nicht eingehalten werden, so bleibt eine 
Gründungstiefe bis zur Frostsicherheit unter folgenden Bedingungen zulässig:
a) Die Baumaßnahme ist so zu terminieren und zügig durchzuführen, dass eine ausreichende Phase 

tiefen Grundwasserstandes genützt wird und die Baugrube jederzeit trocken bleibt. 
b) Ein unter der Bedingung (a) noch mögliches Kellerbauwerk samt Lichtschächten ist dicht und 

grundwasserverträglich (WU-Beton) sowie auftriebssicher auszuführen.
c) Abwasserleitungen sind so anzuordnen, dass sie jederzeit prüfbar und auch reparierbar sind (keine 

Grundleitungen unterhalb der Fundamentplatte).
d) Behälter mit wassergefährdenden Stoffen (z. B. Heizöltanks) sind zuverlässig gegen Aufschwimmen 

zu sichern.
Weiterhin ist die Rechtsverordnung auf der Homepage des Landratsamtes Donau-Ries unter 
folgendem Link abrufbar: 
https://www.donau-ries.de/landratsamt-verwaltung/wasserrecht/ueberschwemmungsgebiete.
Ebenso können die Unterlagen im Rathaus der Stadt Rain, Hauptstraße 60, 86641 Rain, OG, 
Zimmer Nr. 32 (Geschäftszeiten: Montag bis Freitag 8.00 Uhr – 12.30 Uhr, Montag, Dienstag, 
Donnerstag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr) eingesehen werden.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Rechtsverordnung innerhalb eines Jahres nach 
deren Erlass beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof mit einr Normenkontrollklage angefochten 
werden kann.

Das Ordnungsamt informiert: Bitte nicht auf Hydranten parken!
Wenn die Feuerwehr zum Löschen kommt, braucht sie bekanntlich Wasser. Ist das Wasser im Wassertank 
des Löschfahrzeuges leer, wird dringend das Wasser aus dem örtlichen Hydrantennetz benötigt. Es gibt 
dabei verschiedene Arten von Hydranten, nicht immer sind diese für jeden sofort ersichtlich. Oftmals muss 
zur Wasserversorgung mittels sogenannten Unterflurhydranten gearbeitet werden. Diese ovalen Deckel 
befinden sich auf Gehwegen, Fahrbahnen oder Parkbuchten wieder. Gekennzeichnet mit der Aufschrift 
„Hydrant“, kann man unverwechselbar so einen Hydranten auffinden. Die Kennzeichnung von 
Unterflurhydranten geschieht mittels Hinweisschilder für Hydranten. Das sind rot umrahmte, 25 x 20 cm 
große Plastikschilder, welche sich an Laternen, Zäunen, Schildern, Hauswänden usw. wiederfinden.
Auf diesen Schildern finden sich viele Zahlen und Markierungen wieder, welche zum Auffinden des 
Hydranten notwendig sind. Findet man also z. B. beim Parken in der unmittelbaren Umgebung solch ein 
Schild, lohnt es sich, etwas genauer hinzusehen. Denn das Parken auf Hydranten ist verboten, dies ist 
in der StVO unter § 12, Absatz 3, Nummer 4 geregelt. Dort steht geschrieben: Das Parken ist unzulässig 
… über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen … Die angegebenen Schachtdeckel beinhalten 
ebenfalls das Parken auf Unterflurhydranten.

Schon wieder Ferien und keine Lust auf Langeweile? 
Rechtzeitig, vor der Urlaubs- und Ferienzeit hat die Stadtbücherei Rain neue Medien angeschafft. Sie 
finden bei uns ca. 12500 Romane, Kinderbücher, Sachliteratur, Zeitschriften, CDs und DVDs. 
Keine Lust auf schwere Koffer? Versuchen Sie es doch einmal mit „leichter“ Lektüre. 
Nutzen Sie die Möglichkeit der digitalen Medien über das Angebot des „Onleiheverbundes 
eMedienBayern“. Auch die Nutzung unseres Streaming-Portals „filmfriend“ bietet sich an Regentagen 
besonders an. Als Besitzer eines gültigen Leserausweises der Stadtbücherei Rain können Sie diese 
Angebote kostenlos nutzen. Dies funktioniert weltweit, sofern Sie einen Internetzugang haben. Nähere 
Informationen erhalten Sie unter emedienbayern.de, filmfriend.de oder in der Stadtbücherei Rain.
Natürlich sind wir auch in der Ferienzeit zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da! 
Öffnungszeiten: 
Dienstag und Donnerstag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag, Donnerstag und Freitag: 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

https://www.donau-ries.de/landratsamt-verwaltung/wasserrecht/ueberschwemmungsgebiete
http://www.emedienbayern.de/
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Rattenbekämpfung der Firma Hawlik & Hawlik
Die nächste Rattenbekämpfung im Stadtbereich findet am Dienstag, den 12. September 2024 statt. 
Ein aufgetretener Rattenbefall ist bei der Stadtverwaltung anzumelden. Telefonisch unter 09090 / 703-120 
oder -121 oder per E-Mail: ordnungsamt@rain.de. 
Die Techniker der Firma werden die eingegangenen Meldungen zum angegebenen Termin abholen und 
bearbeiten.

Krisenzentrum Schwaben mit kostenloser Notrufnummer
Seit 1. März 2021 betreibt der Bezirk Schwaben mit weiteren bayerischen Bezirken den Krisendienst: 
Unter der bayernweit einheitlichen, kostenlosen Notrufnummer 0800 / 655 3000 erhalten Menschen in 
psychischen Krisen, Angehörige oder auch Fachstellen künftig professionelle Soforthilfe. Anlass für dieses 
Projekt ist Artikel 1 des bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (PSYCH-KHG).
Das Prinzip des Krisendienstes in Schwaben: Hilfesuchende telefonieren mit Fachkräften der 
Sozialpädagogik, Psychologie und Psychiatrie in der Leitstelle in Augsburg. Die Expertinnen und Experten 
zeigen Lösungen auf, vermitteln gegebenenfalls regionale Hilfsangebote oder senden ein mobiles Team, 
das vor Ort unterstützt. Rufen Sie an, wenn Sie nicht mehr weiter wissen – je früher, desto besser!
Weitere Informationen und Material zum Download finden Sie auch auf der Website des Krisendienstes: 
http://www.krisendienste.bayern .

Ärztlicher Notfalldienst
Feuerwehr und Rettungsdienst sind unter der gemeinsamen Notrufnummer 112 erreichbar. Der ärztliche 
Notfalldienst ist unter der bundeseinheitlichen kostenlosen Tel. 116117 erreichbar. 
Hier finden Sie die örtlichen Bereitschaftspraxen der KVB: www.bereitschaftspraxen.116117.de

Apotheken-Notdienst
Der Notdienstkalender ist im Internet unter www.lak-bayern.notdienst-portal.de abrufbar. Er ist außerdem 
täglich im Service-Teil der Donauwörther Zeitung veröffentlicht.

mailto:ordnungsamt@rain.de
https://hes32-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.krisendienste.bayern&umid=e484d19e-e69f-47cd-b3bd-2529d1264fc0&auth=1fd780e0c5ed3484693438bf1d25554a42abd59f-5a707a3fdb4c6e420ce998de7af44e5790b5144e
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayPsychKHG/true
http://www.krisendienste.bayern/
http://www.bereitschaftspraxen.116117.de/
http://www.lak-bayern.notdienst-portal.de/

